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(54) Seilrolle

(57) Seilrolle, bestehend aus einem Rollenkörper (1)
mit einem Rollenkranz (2). Der Rollenkörper (1) weist in
seinem Mittelpunkt eine Nabe (3) auf. In dem Rollenkranz

(2) ist eine Rille (6) zur Führung des Seils ausgebildet,
die einen Rillengrund (7) aufweist. In dem Rillengrund
(7) sind Mittel (8) zur Anzeige des Rollenverschleißes
vorgesehen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Seilrolle, bestehend
aus einem Rollenkörper mit einem Rollenkranz, wobei
der Rollenkörper in seinem Mittelpunkt eine Nabe auf-
weist und in dem Rollenkranz eine Rille zur Führung des
Seils ausgebildet ist, die einen Rillengrund aufweist.
[0002] Seilrollen der eingangs genannten Art sind in
vielfältiger Weise bekannt. Sie dienen der Umlenkung
von Seilen an Kränen, Baggern, Seilbahnen und derglei-
chen.
[0003] Aufgrund der Belastungen der Seilrollen durch
die umgelenkten Seile unterliegen die Rollen im Rillen-
grund einem Verschleiß. Zwar wird versucht, den Ver-
schleiß von Seilrolle und Drahtseil durch den Einsatz von
Schmiermitteln am Drahtseil zu reduzieren; dennoch
lässt sich der Verschleiß nicht vollständig verhindern. Da
der Verschleiß die Lebensdauer der Seilrollen begrenzt,
ist es erforderlich, den Verschleiß der jeweiligen Seilrolle
zu kontrollieren. Hier besteht lediglich die Möglichkeit,
die Rillentiefe, also den Abstand zwischen dem äußer-
sten Umfang des Rollenkörpers und dem Rillengrund,
zu messen. Diese Art der Kontrolle ist jedoch aufwändig
und zudem ungenau, da aufgrund der Fertigungstoleran-
zen eine genaue Bestimmung des Verschleißes kaum
möglich ist.
[0004] Hier will die Erfindung Abhilfe schaffen. Der Er-
findung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Seilrolle zu
schaffen, die eine einfache und zugleich zuverlässige
Kontrolle des Verschleißes ermöglicht. Gemäß der Er-
findung wird diese Aufgabe dadurch gelöst, dass in dem
Rillengrund Mittel zur Anzeige des Rollenverschleißes
vorgesehen sind.
[0005] Mit der Erfindung ist eine Seilrolle geschaffen,
bei der die Kontrolle des Verschleißes der Seilrille in ein-
facher Weise möglich ist. Durch die Anordnung der Mittel
zur Verschleißanzeige im Rillengrund besteht bei der
Kontrolle die Möglichkeit, lediglich die Mittel in Augen-
schein zu nehmen und hierdurch den bisher aufgetrete-
nen Verschleiß zu ermitteln.
[0006] In Weiterbildung der Erfindung sind die Mittel
zur Anzeige des Rollenverschleißes von mindestens ei-
ner Sackbohrung gebildet, in die eine Markierung einge-
setzt ist. Bei dieser Art der Verschleißanzeige finden le-
diglich mechanische Bauteile bzw. eine mechanische
Bearbeitung der Seilrolle Anwendung. Es handelt sich
somit um eine sehr einfache und zugleich außerordent-
lich zuverlässige Art der Anbringung einer Verschleißan-
zeige.
[0007] Die Markierung kann kraftschlüssig, form-
schlüssig oder stoffschlüssig in die Sackbohrung einge-
bracht sein. Jede der genannten Möglichkeiten der An-
ordnung der Markierung stellt eine zuverlässige Art der
Befestigung dar. Je nach Fertigungsablauf lassen sich
die einzelnen Arten der Befestigung einfach in den Fer-
tigungsablauf der Seilrolle integrieren.
[0008] Bevorzugt weist das Material der Markierung
einen geringeren Härtegrad auf, als das Material in dem

Rillengrund. Die Ausbildung der Markierung mit einem
geringeren Härtegrad, also die Verwendung eines wei-
cheren Materials, verhindert, dass die Markierung mög-
licherweise auf Dauer einem geringeren Verschleiß un-
terlegen ist, als der Rillengrund selbst, was zu einer Ver-
fälschung der Anzeige des Verschleißes durch die Mar-
kierung führen würde. Durch die weichere Ausbildung
der Markierung ist zudem gewährleistet, dass sich durch
den Verschleiß kein Überstand über den Rillengrund und
damit eine mögliche Beschädigung des Seils bildet.
[0009] In anderer Ausgestaltung der Erfindung hat die
Markierung eine andere Farbe als der Rillengrund. Hier-
durch ist eine einfache Auffindbarkeit der Markierung in
dem Rillengrund hervorgerufen, wodurch die Überprü-
fung des Verschleißes zusätzlich vereinfacht ist.
[0010] Vorteilhaft weißt die Markierung eine Durch-
gangsbohrung auf. Die Durchgangsbohrung ermöglicht
zusätzlich zu der durch die erfindungsgemäße Markie-
rung geschaffenen Kontrolle des Verschleißes der Seil-
rolle auch eine Kontrolle der Resttiefe bis zum Erreichen
der zulässigen Abnutzung der Seilrolle. Somit kann die
Restlebensdauer der Seilrolle mit Hilfe der erfindungs-
gemäßen Ausgestaltung in einfacher Weise bestimmt
werden.
[0011] In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung
sind die Mittel zur Verschleißanzeige von einem Sender
gebildet. Mit Hilfe der Verwendung eines Senders be-
steht die Möglichkeit, eine berührungslose Kontrolle des
Verschleißes vorzunehmen. Auf eine Inaugenschein-
nahme der Verschleißanzeige kann somit verzichtet wer-
den, was die Kontrolle zusätzlich erleichtert.
[0012] Äußerst bevorzugt ist auf dem Umfang des Rol-
lenkranzes im Bereich der Markierung eine Kennzeich-
nung vorgesehen. Die Kennzeichnung dient zum leich-
teren Auffinden der Markierung im Falle einer Sichtkon-
trolle. Dies ist insbesondere aufgrund der im Rillengrund
üblicherweise vorhandenen Schmiermittel eine erhebli-
che Erleichterung zum Kontrollieren der Verschleißtiefe.
[0013] Andere Weiterbildungen und Ausgestaltungen
der Erfindung sind in den übrigen Unteransprüchen an-
gegeben. Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
den Zeichnungen dargestellt und wird nachfolgend im
Einzelnen beschrieben. Es zeigen:

Figur 1 die Ansicht einer Seilrolle;
Figur 2 den Schnitt durch eine Seilrolle in einer ersten

Ausbildung;
Figur 3 den Schnitt durch eine Seilrolle in einer wei-

teren Ausbildung;
Figur 4 die mit "A" gekennzeichnete Einzelheit in Fi-

gur 1 in vergrößertem Maßstab;
Figur 5 die mit "B" gekennzeichnete Einzelheit in Fi-

gur 2 in vergrößertem Maßstab;
Figur 6 die mit "C" gekennzeichnete Einzelheit in Fi-

gur 3 in vergrößertem Maßstab;
Figur 7 die abschnittsweise Darstellung der Drauf-

sicht auf den in Figur 5 dargestellten Bereich
der Seilrolle;
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Figur 8 die perspektivische, abschnittsweise Darstel-
lung der in Figur 1 dar-gestellten Seilrolle.

[0014] Die ais Ausführungsbeispiel gewählte Seilrolle
besteht aus einem Rollenkörper 1 und einem Rollen-
kranz 2. Der Rollenkörper 1 weist in seinem Mittelpunkt
eine Nabe 3 auf. Die Nabe 3 dient zur Aufnahme eines
Lagers, mit welchem die Seilrolle dann auf die an dem
jeweiligen Kran oder dergleichen angeordnete Welle auf-
gesetzt ist. Der Rollenkörper 1 und der Rollenkranz 2
sind aus Stahl hergestellt.
[0015] Der Rollenkörper 1 weist mindestens einen
Steg 5 auf, der den Bereich zwischen der Nabe 3 und
dem Rollenkranz 2 bilden. Im Ausführungsbeispiel nach
Figur 2 ist eine Seilrolle in zweistegiger Ausführung dar-
gestellt. Folglich weist die Seilrolle zwei Stege 5 und 5’
auf. In dieser Ausführung sind die Stege 5 jeweils mit der
Nabe 3 und dem Rollenkranz 2 verschweißt. Im Ausfüh-
rungsbeispiel nach Figur 3 ist eine Seilrolle in einstegiger
Ausführung dargestellt, weshalb lediglich ein Steg 5 vor-
handen ist. Bei dieser Ausführungsform ist der Steg 5
lediglich mit der Nabe 3 verschweißt; der Rollenkranz 2
ist dagegen kalt in den Steg 5 gewalzt.
[0016] In dem Rollenkranz 2 ist eine Rille 6 zur Führung
des Seils 4 ausgebildet. Die Rille 6 weist einen Rillen-
grund 7 auf. Die Rille 6 weist eine im Wesentlichen V-
förmige Ausbildung auf, wobei der Rillengrund 7 in Form
eines Radius ausgebildet ist. Der Radius des Rillengrun-
des 7 ist in Abhängigkeit von dem Durchmesser des ver-
wendeten Seils gewählt. Ebenso sind die Tiefe der Rille
6 sowie die Breite des Rollenkranzes 2 in Abstimmung
mit dem jeweiligen Seil gewählt. Der Rillengrund 7 kann
zusätzlich gehärtet sein. In kaltgewalzter Ausführung aus
Stahl weist er üblicherweise eine Härte von ca. 220 bis
230 HB auf.
[0017] In dem Rillengrund 7 sind Mittel 8 zur Anzeige
des Rollenverschleißes vorgesehen. Die Mittel 8 sind im
Ausführungsbeispiel von einer Sackbohrung 9 gebildet,
in die eine Markierung 10 eingesetzt ist. Die Markierung
kann form-, kraft- oder stoffschlüssig eingebracht sein.
Im Ausführungsbeispiel ist die Markierung 10 in die Sack-
bohrung 9 eingeklebt. In Abwandlung des Ausführungs-
beispiels kann die Markierung auch in die Sackbohrung
gepresst, gelötet, geschweißt oder dergleichen sein. Die
Markierung 10 weist eine Durchgangsbohrung 11 auf,
sodass die Markierung im Ausführungsbeispiel eine ring-
förmige Ausgestaltung hat. In Abwandlung des Ausfüh-
rungsbeispiels können im Rillengrund 7 auch mehrere
Markierungen 10 vorgesehen sein.
[0018] Die Markierung 10 ist im Ausführungsbeispiel
aus Messing hergestellt. Sie weist daher einen geringe-
ren Härtegrad auf, als das Material in dem Rillengrund
7. Die Härte der Markierung beträgt im Ausführungsbei-
spiel ca. 70 HB. Zudem hat die Markierung 10 aufgrund
der anderen Materialwahl eine andere Farbe als der Ril-
lengrund 7.
[0019] Auf dem Umfang des Rollenkranzes 2 ist im
Bereich der Markierung 10 eine Kennzeichnung 12 vor-

gesehen. Die Kennzeichnung 12 ist im Ausführungsbei-
spiel in einfacher Weise von zwei Kerben gebildet. Die
Kerben können in einfacher Weise gegebenenfalls ma-
nuell in den Rollenkranz 2 eingeschlagen werden. Eine
gedankliche Verbindung der beiden Kennzeichnungen
12 durch eine Gerade führt durch den Mittelpunkt der
Sackbohrung 9, sodass die in dem Rillegrund 7 vorge-
sehenen Mittel 8 zur Anzeige des Rollenverschleißes in
einfacher Weise auffindbar sind.
[0020] In Abwandlung des Ausführungsbeispiels sind
die Mittel 8 von einem Sender gebildet. Bei der Verwen-
dung eines Senders als Mittel zur Verschleißanzeige sind
verschiedene Ausgestaltungen des Senders möglich.
Insbesondere kommen hier Sender in Betracht, die ohne
dauerhafte Stromversorgung arbeiten. Hier kommen bei-
spielsweise sogenannte RFID-Sender in Betracht.
[0021] Die Verwendung der erfindungsgemäßen Mit-
tel 8 zur Anzeige des Rollenverschleißes ermöglicht es,
ohne aufwändige Messungen den genauen
VerschleißZustand der Seilrolle zu ermitteln. Bei der me-
chanischen Kontrolle ist es lediglich erforderlich, dieje-
nigen Stellen, an denen die Mittel 8, beispielsweise in
Form der Markierung 10, angeordnet sind, aufzufinden.
Mit Hilfe der in dem Rollenkranz 2 vorgesehenen Kenn-
zeichnungen 12 ist dies auch für den Fall besonders ein-
fach möglich, für den sich Schmiermittel im Rillengrund
7 befindet und somit die Markierung 10 erst bei Beseiti-
gung der Schmiermittel erkennbar ist. Nach Auffinden
der Markierung 10 kann eine Sichtkontrolle der Markie-
rung erfolgen. In der einfachsten Form, in der die Mar-
kierung 10 lediglich als massives Bauteil in die Sackboh-
rung 9 eingesetzt ist, erfolgt die Kontrolle dadurch, dass
die Markierung 10 noch vorhanden ist. Erst bei vollstän-
digem Abtragen der Höhe der Markierung 10 aufgrund
der Seilreibung in dem Rillengrund, ist dann erkennbar,
dass die Verschleißgrenze der Seilrolle erreicht ist. Sind
mehrere Markierungen 10 in dem Rillengrund 7 vorge-
sehen, können diese mit unterschiedlichen Materialstär-
ken versehen sein. Auf diese Weise lässt sich der Ver-
schleiß zumindest stufenweise ermitteln. In Abhängigkeit
von den noch sichtbaren Markierungen lässt sich die
noch verbliebene Lebensdauer ermitteln. Bei Verwen-
dung der Markierung 10 in Form eines Rings, wie sie in
den Figuren dargestellt ist, besteht die Möglichkeit, den
Verschleiß kontinuierlich zu ermitteln, in dem die Tiefe
des Lochs in der Markierung 10 ausgemessen wird. So-
mit kann bei regelmäßigen Kontrollen frühzeitig festge-
stellt werden, wie lange die Seilrolle noch einsetzbar ist.
Darüber hinaus bietet die andersfarbige Ausbildung der
Markierung 10 die Möglichkeit, auch bei stark ver-
schmutztem Rillengrund 7 die Markierung 10 aufzufin-
den, wenn keine Kennzeichnung 12 am Rollenkranz 2
vorgesehen ist. Die außerdem gewählte geringere Ver-
schleißfestigkeit der Markierung 10 aufgrund des gerin-
geren Härtegrades im Verhältnis zum Material des Ril-
lengrundes 7 führt zudem zu einem zuverlässigen Ver-
schleiß der Markierung 10, der in keinem Fall geringer
ist als der Verschleiß des Rillengrundes 7. Somit ist aus-

3 4 



EP 2 497 741 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

geschlossen, dass die Markierung 10 einen geringeren
Verschleiß aufweist, als der Rillengrund 7, was zu einem
fehlerhaften Kontrollergebnis führen würde. Insgesamt
ist durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung eine Seil-
rolle geschaffen, die eine zuverlässige Kontrolle des Ver-
schleißes ermöglicht. Dadurch ist die Betriebssicherheit
der Seilrollen dauerhaft gewährleistet, da der maximal
mögliche Verschleiß der Seilrolle rechtzeitig erkennbar
ist. Zudem kann auf die bisher übliche umständliche Mes-
sung der Änderung der Rillentiefe verzichtet werden.

Patentansprüche

1. Seilrolle, bestehend aus einem Rollenkörper (1) mit
einem Rollenkranz (2), wobei der Rollenkörper (1)
in seinem Mittelpunkt eine Nabe (3) aufweist und in
dem Rollenkranz (2) eine Rille (6) zur Führung des
Seils ausgebildet ist, die einen Rillengrund (7) auf-
weist, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Ril-
lengrund (7) Mittel (8) zur Anzeige des Rollenver-
schleißes vorgesehen sind.

2. Seilrolle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Mittel (8) von mindestens einer Sack-
bohrung (9) gebildet sind, in die eine Markierung (10)
eingesetzt ist.

3. Seilrolle nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Markierung (10) in die Sackboh-
rung (9) formschlüssig eingebracht ist.

4. Seilrolle nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Markierung (10) in die Sackboh-
rung (9) kraftschlüssig eingebracht ist.

5. Seilrolle nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Markierung (10) in die Sackboh-
rung (9) stoffschlüssig eingebracht ist.

6. Seilrolle nach einem oder mehreren der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Material der Markierung (10) einen geringeren
Härtegrad aufweist, als das Material in dem Rillen-
grund (7).

7. Seilrolle nach einem oder mehreren der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Markierung (10) eine andere Farbe hat, als der
Rillengrund (7).

8. Seilrolle nach einem oder mehreren der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Markierung (10) eine Durchgangsbohrung (11)
aufweist.

9. Seilrolle nach einem oder mehreren der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

die Mittel (8) von einem Sender gebildet sind.

10. Seilrolle nach einem oder mehreren der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
auf dem Umfang des Rollenkranzes (2) im Bereich
der Markierung (10) eine Kennzeichnung (12) vor-
gesehen ist.
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